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Änderung des Gasgesetzes zur Begrenzung der Nachfrage nach niedrigkalorischem Gas durch Großabnehmer
GESETZESVORLAGE
Wir, Willem-Alexander, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau usw. usf.
Allen, die dies lesen oder hören, Unseren Gruß! Wir geben Folgendes bekannt:
In der Erwägung, dass die Begrenzung der Nachfrage nach niedrigkalorischem Gas zur schnellstmöglichen, sicheren und verantwortungsvollen Verminderung der Gasgewinnung und der endgültigen Schließung des Groningen-Feldes beiträgt, und dass diese Begrenzung der Nachfrage dadurch erreicht wird, dass es den größten Abnehmern untersagt wird, niedrigkalorisches Gas zu entnehmen und dass eine Verbrauchsobergrenze eingerichtet wird; 
haben Wir nach Anhörung der für Stellungnahmen zuständigen Abteilung des Staatsrats und im Einvernehmen mit dem Parlament Folgendes für gut befunden und verstanden:
Artikel I
Das Gasgesetz wird wie folgt geändert:
A
In Artikel 1 Absatz 1 wird der Punkt am Ende von Buchstabe bc durch einen Strichpunkt ersetzt und es wird ein Buchstabe mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
bd: Umschalten: die Bereitstellung eines Anschlusses für einen Abnehmer, mit einem Durchlasswert von mehr als 40 m3(n) pro Stunde, mit dem dem Gastransportnetz mit einem für den Anschluss geeigneten Druck und ausreichender Kapazität hochkalorisches Gas entnommen werden kann, und der den Anschluss ersetzt, mit dem dem Gastransportnetz niedrigkalorisches Gas entnommen wurde. 
B
Artikel 10 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
1. In Buchstabe b wird das Komma durch einen Strichpunkt ersetzt und es wird ein Passus mit folgendem Wortlaut eingefügt:
wobei eine Anlage nicht mit einem Anschluss ausgestattet wird, mit dem dem Gastransportnetz niedrigkalorisches Gas entnommen werden kann, wenn die Anlage technische, organisatorische oder funktionale Verbindungen mit anderen Anlagen hat und in der unmittelbaren Umgebung einer Anlage liegt, die als Folge des Verbots in Artikel 10g Absatz 1 nicht mehr an den Teil des Gastransportnetzes angeschlossen ist, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird.
2. In Artikel 10 Absatz 6 Buchstabe d wird „zu ändern” ersetzt durch „auf andere Weise zu ändern als durch das Umschalten von Anschlüssen,” und „Angeschlossene” wird ersetzt durch „Abnehmer”.
C
Kapitel 1 wird um einen Paragraphen mit folgendem Wortlaut ergänzt:
Abschnitt 1.5 Vorschriften zur Begrenzung der Nachfrage nach niedrigkalorischem Gas 
Artikel 10f (Höchstverbrauch von niedrigkalorischem Gas)
1. Ab dem 1. Oktober 2022 ist es verboten, über einen Anschluss, der mit dem Teil des Gastransportnetzes verbunden ist, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, diesem Gastransportnetz in einem Gasjahr mehr als 100 Mio. m3(n) Gas zu entnehmen. 
2. Wenn Anlagen, die zu demselben Unternehmen oder derselben Einrichtung gehören und die untereinander technische, organisatorische oder funktionale Verbindungen haben und in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, über mehr als einen Anschluss mit Gas versorgt werden, ist es ab dem 1. Oktober 2022 verboten, über die gemeinsamen Anschlüsse demjenigen Teil des Gastransportnetzes, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, mehr als 100 Mio. m3(n) Gas zu entnehmen, wenn einer oder mehrere dieser Anschlüsse nach dem Inkrafttreten dieses Artikels eingerichtet wurde(n).
3. Dieser Artikel entfällt zum 1. Oktober 2030 oder zu einem früheren, durch königlichen Erlass festzulegenden Zeitpunkt.
Artikel 10g (Verbot der Entnahme von niedrigkalorischem Gas durch die größten Abnehmer)
1. Einem Abnehmer, der in den Gasjahren 2017/2018 und 2018/2019 jeweils mehr als 100 Mio. m3(n) Gas über seinen Anschluss, der mit dem Teil des Gastransportnetzes, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, verbunden ist, entnommen hat, ist es ab dem 1. Oktober 2022 untersagt, über diesen Anschluss Gas aus diesem Teil des Gastransportnetzes zu entnehmen. 
2. Dieser Abnehmer teilt dem Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes so schnell wie möglich nach Inkrafttreten dieses Artikels schriftlich mit, dass sein Anschluss umgeschaltet oder abgeschlossen werden muss und legt ihm alle Informationen vor, die nach dessen Ansicht relevant sind, um eine für die Betriebsprozesse des Abnehmers zweckmäßige und effiziente Planung des Umschaltens bzw. Abschließens des betreffenden Anschlusses durchzuführen. Der Abnehmer sendet eine Kopie dieser Mitteilung zusammen mit den beigefügten Angaben an den Minister.
Artikel 10h (Ausnahme von Verbotsbestimmungen)
Die Artikel 10f und 10g gelten nicht für Netzbetreiber oder Gasspeicherunternehmen.
Artikel 10i (Umschaltung durch den Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes)
Ergänzend zu Artikel 10 Absatz 6 ist es Aufgabe des Netzbetreibers des nationalen Gastransportnetzes, den Anschluss eines Abnehmers, der aufgrund von Artikel 10g Absatz 2 mitgeteilt hat, dass sein Anschluss umgeschaltet werden muss, entsprechend der Planung bzw. der angepassten Planung im Sinne von Artikel 10k Absatz 1 bzw. 2 oder 3 oder, wenn aufgrund von Artikel 10l Absatz 1 dem betreffenden Abnehmer eine Befreiung gewährt wurde, entsprechend der angepassten Planung, die der Befreiung zugrunde liegt, umzuschalten. 
Artikel 10j (Planung des Abschließens)
1. Der Abnehmer, der als Folge von Artikel 10g Absatz 2 dem Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes mitgeteilt hat, dass sein Anschluss abgeschlossen werden muss, informiert den Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes und den Minister über die Planung des Abschließens, einschließlich einer Begründung zu der benötigten Zeit für die verschiedenen Aktivitäten, die seiner Ansicht nach für das Abschließen des Zugangs zum Gastransportnetz und, sofern zutreffend, für den Wechsel zu einer alternativen Energiequelle erforderlich sind.
2. Wenn die Planung nach Ansicht des Abnehmers aufgrund veränderter Umstände einer Anpassung bedarf, informiert der Abnehmer den Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes und den Minister so schnell wie möglich über die angepasste Planung. Der angepassten Planung wird eine Begründung für jede Abweichung gegenüber der ursprünglich eingereichten Planung beigefügt.
Artikel 10k (Planung und Prozessumschaltung) 
1. Zur Durchführung der Aufgabe im Sinne von Artikel 10i informiert der Netzbetreiber den betreffenden Abnehmer und den Minister über die Planung der Umschaltung, einschließlich einer Begründung zu der benötigten Zeit für die verschiedenen Aktivitäten, die mit der Umschaltung verbunden sind und dem Umfang, in dem die Angaben im Sinne von Artikel 10g Absatz 2 berücksichtigt wurden.
2. Wenn die Planung im Sinne von Absatz 1 nach Ansicht des Abnehmers oder des Netzbetreibers des nationalen Gastransportnetzes aufgrund der veränderten Umstände einer Anpassung bedarf, erstellt der Netzbetreiber, in Abstimmung mit dem Abnehmer, eine angepasste Planung und informiert den Minister so schnell wie möglich darüber. Der angepassten Planung wird eine Begründung für jede Abweichung gegenüber der ursprünglich eingereichten Planung beigefügt.
3. Der Minister kann dem Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes eine verbindliche Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Planung bzw. der angepassten Planung der verschiedenen Aktivitäten für die Umschaltung vorschreiben, wenn dies seiner Ansicht nach im Interesse einer schnellstmöglichen Reduzierung bzw. Beendigung der Gasproduktion aus dem Gebiet im Sinne von Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a oder im wirtschaftlichen Interesse des Abnehmers ist. Der Netzbetreiber sendet innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der verbindlichen Vorgehensweise eine angepasste Planung an den Minister und den betreffenden Abnehmer.
Artikel 10l (Befreiung von Verbotsbestimmungen zu niedrigkalorischem Gas)
1. Der Minister kann einem Abnehmer auf dessen Antrag eine Befreiung von dem Verbot im Sinne von Artikel 10g Absatz 1 für einen in der Befreiung festzulegenden Zeitraum gewähren, sofern eine Verlängerung aufgrund von Umständen notwendig ist, die nicht durch den Abnehmer verschuldet wurden bzw. die nach vernünftigem Ermessen für diesen nicht vorhersehbar oder vermeidbar waren. 
2. Der Minister kann einem Abnehmer, der aufgrund von Artikel 10g Absatz 2 mitgeteilt hat, dass sein Anschluss abgeschlossen werden muss, auf dessen Antrag eine Befreiung von dem Verbot im Sinne von Artikel 10g Absatz 1 für einen in der Befreiung festzulegenden Zeitraum gewähren, sofern eine Verlängerung dieses Zeitraums notwendig ist, um einen stabilen Verbrauch von Energie aus einer anderen Quelle als Gas aus dem Gastransportnetz zu etablieren.
3. Der Minister kann einem Abnehmer eine Befreiung von dem Verbot im Sinne von Artikel 10f Absatz 1 gewähren, sofern dies nötig ist, um die Liefersicherheit von Gas, Wärme oder Strom zu gewährleisten. 
4. Mit einer Befreiung können Vorschriften und Einschränkungen verknüpft werden, die sich unter anderem auf die maximal zulässige Menge an niedrigkalorischem Gas beziehen können, die pro Gasjahr oder innerhalb des Zeitraums, für den die Befreiung gewährt wurde, durch den Abnehmer aus dem Gastransportnetz entnommen werden darf. 
5. Verstöße gegen die mit einer Befreiung verbundenen Vorschriften sind untersagt. 
6. Der Minister kann eine Befreiung aufheben, wenn:
a. die Gründe für die Gewährung einer Befreiung nicht mehr erfüllt sind;
b. derjenige, dem die Befreiung gewährt wurde, gegen eine mit der Befreiung verbundene Vorschrift oder Einschränkung verstößt;
c. falsche oder unvollständige Angaben gemacht wurden und die Vorlage der richtigen oder vollständigen Angaben zu einer anderen Entscheidung geführt hätte.
7. Der Minister sendet eine Kopie eines aufgrund dieses Artikels erlassenen Bescheids über die Gewährung oder die Aufhebung einer Befreiung an die Verbraucher- und Marktbehörde [Autoriteit Consument en Markt] sowie an den Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes.
Artikel 10m (Schadensausgleich)
1. Der Minister kann einem Abnehmer im Sinne von Artikel 10g Absatz 1 eine Entschädigung gewähren, wenn das Verbot im Sinne dieses Artikels dem Abnehmer einen Schaden verursacht, der über das normale gesellschaftliche Risiko hinausgeht und der den Abnehmer im Vergleich mit anderen unverhältnismäßig stark benachteiligt. 
2. Der Schaden geht in jedem Fall zu Lasten des Abnehmers, sofern: 
a. er das Risiko des Eintretens des Schadens übernommen hat; 
b. er den Schaden hätte begrenzen können, indem er innerhalb angemessener Grenzen Maßnahmen ergriffen hätte, die den Schaden möglicherweise verhindert oder verringert hätten; 
c. der Schaden auf andere Weise die Folge eines Umstandes ist, der dem Antragsteller zuzurechnen ist, oder 
d. die Erstattung des Schadens anderweitig versichert ist. 
3. Wenn das Verbot im Sinne von Artikel 10g Absatz 1 auch zu Vorteilen für den Abnehmer geführt hat, wird dies bei der Festlegung des zu erstattenden Schadens berücksichtigt. 
Artikel 10n (Berichtspflicht)
1. Der Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes macht in der Berichterstattung im Sinne von Artikel 10a Absatz 13 in jedem Fall folgende Angaben:
a. den Fortschritt der Ausführung der in Artikel 10i genannten Aufgabe im Verhältnis zur gültigen Planung;
b. inwiefern die Entnahme von niedrigkalorischem Gas aus dem Gastransportnetz durch einen Abnehmer im Sinne von Artikel 10g Absatz 1 über dessen Anschluss beendet ist. 
2. Der Minister stellt die Informationen im Sinne von Absatz 1 innerhalb von vier Wochen nach deren Eingang der Verbraucher- und Marktbehörde zur Verfügung.
3. Der Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes informiert die Verbraucher- und Marktbehörde innerhalb von vier Wochen nach dem Inkrafttreten dieses Artikels darüber, welche Abnehmer in den Gasjahren 2017/2018 und 2018/2019 jeweils mehr als 100 Mio. m3(n) Gas über deren Anschlüsse, die mit dem Teil des Gastransportnetzes, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, verbunden sind, entnommen haben und legt dabei auch Informationen über die Menge an Gas vor, die in den oben genannten Jahren an jedem dieser Anschlüsse entnommen wurde. 
4. Der Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes legt der Verbraucher- und Marktbehörde auf Verlangen Informationen über die Menge an Gas vor, die ein Abnehmer im Sinne von Absatz 3 über seinen Anschluss aus dem Teil des nationalen Gastransportnetzes, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, entnommen hat. 
5. Die Netzbetreiber informieren die Verbraucher- und Marktbehörde innerhalb von vier Wochen nach Ablauf eines Gasjahres darüber, welche Abnehmer in dem vorangegangenen Gasjahr dem Gastransportnetz, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, mehr als 100 Mio. m3(n) Gas entnommen haben, oder, sofern zutreffend, dass keiner der Abnehmer in dem Gasjahr dem Gastransportnetz, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, mehr als 100 Mio. m3(n) Gas entnommen hat.
6. Wenn ein Anbieter in einem Gasjahr aufgrund von Artikel 10 Absatz 6 Buchstabe b einen Anschluss eingerichtet hat, über den Anlagen mit Gas versorgt werden, wovon er vermutet, dass diese zu demselben Unternehmen oder derselben Einrichtung gehören und die untereinander technische, organisatorische oder funktionale Verbindungen haben und in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, und diese bereits durch ihn mit einem Anschluss an das Gastransportnetz, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, ausgerüstet wurden, informiert er die Verbraucher- und Marktbehörde innerhalb von vier Wochen nach Ablauf dieses Gasjahres über die Einrichtung dieses Anschlusses und dessen Lage. Der Netzbetreiber macht dabei Angaben über den oder die betreffenden Abnehmer und die Menge an Gas, die in dem vorangegangenen Gasjahr über jeden einzelnen Anschluss am Gastransportnetz, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, entnommen wurde.
7. Wenn ein Netzbetreiber in einem Gasjahr aufgrund von Artikel 10 Absatz 6 Buchstabe b einen Anschluss eingerichtet hat, über den Anlagen mit Gas versorgt werden, wovon er vermutet, dass diese zu demselben Unternehmen oder derselben Einrichtung gehören und die untereinander technische, organisatorische oder funktionale Verbindungen haben und in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, und diese bereits durch einen anderen Netzbetreiber mit einem Anschluss an das Gastransportnetz, mit dem niedrigkalorisches Gas transportiert wird, ausgerüstet wurden, informiert er diesen anderen Netzbetreiber und die Verbraucher- und Marktbehörde über diese Vermutung. Auf Verlangen der Verbraucher- und Marktbehörde legen beide Netzbetreiber die Informationen im Sinne von Absatz 6 vor. 
D
In Artikel 12a Buchstabe c wird „Artikel 10a Absatz 1 Buchstabe d” ersetzt durch „Artikel 10a Absatz 1 Buchstabe d oder für das Umschalten einer Anlage aufgrund von Artikel 10i”. 
E
In Artikel 12b Absatz 1 wird der Punkt am Ende von Buchstabe f durch einen Strichpunkt ersetzt und es wird ein Buchstabe mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
g. die Art und Weise, wie sich der Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes und ein Abnehmer im Sinne von Artikel 10g Absatz 1 beim Umschalten einander gegenüber verhalten.
F
In Artikel 39a wird „im Sinne von Artikel 10” ersetzt durch „im Sinne der Artikel 10 und 10i”.
G
Artikel 60ad Absatz 1 wird wie folgt geändert:
1. In Buchstabe a wird „10Ee” ersetzt durch „10Ee, 10f Absatz 1 und 2, 10g Absatz 1, 10l Absatz 5, 10n Absatz 3 und 5”.
2. In Buchstabe b wird „10e” ersetzt durch „10e, 10i”. 
H
Artikel 82 wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 wird „und 10b” ersetzt durch „, 10b und 10i”. 
2. In Absatz 3 wird „und 10b” ersetzt durch „, 10b und 10i”. 
Artikel II
Bei der Festlegung der Tarife unter Anwendung von Artikel 82 des Gasgesetzes werden unter anderem die Kosten, die dem Netzbetreiber des nationalen Gastransportnetzes im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2018 und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Artikel I Abschnitt C aufgenommenen Artikel 10i zur Vorbereitung auf die und zur Ausführung der in diesem Artikel enthaltene(n) Aufgabe entstanden sind, berücksichtigt, wobei bei Anwendung von Artikel 82 Absatz 5 als geschätzte Kosten auch die realisierten Kosten zu betrachten sind.
Artikel III
Das vorliegende Gesetz tritt zu einem per königlichem Erlass festzulegenden Zeitpunkt in Kraft, der für die verschiedenen Artikel oder einzelne Unterpunkte der Artikel unterschiedlich sein kann. 
Die Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes im Gesetzblatt wird angeordnet; alle Ministerien, Behörden, Gremien und Beamte, die dies betrifft, haben für seine exakte Einhaltung zu sorgen. 
So geschehen 
Der Minister für Wirtschaft und Klima, 
Der Minister für Wirtschaft und Klima,

